
Stadt Usingen Usingen, den 14.01.2022

Beschluss
zur 5. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am Montag, den 06.12.2021

9. Bauleitplanung der Stadt Usingen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Jarltech-Platz 1, Gemarkung Usingen, Flur 71, Flur-
stück 4365/17, Stadtteil Usingen
I. Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
II. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB
III. Planungskonzept und Verfahrensdurchführung

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Beschluss-Nr. XI/155-2021

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Es wird beschlossen:

I. Dem Antrag von Herrn Ulrich Spranger, 61250 Usingen, Jarltech-Platz 1, zur Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird zugestimmt.

Die Voraussetzung für die Durchführung des Bauleitplanverfahrens ist die Übernahme der ge-
samten Planungskosten durch den Antragsteller. Hierzu wird der Magistrat beauftragt einen städ-
tebaulichen Vertrag abzuschließen.

II. Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB, für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. 
§ 12 BauGB für das Grundstück Gemarkung Usingen, Flur 71, Flurstück 4365/17, in dem Gel-
tungsbereich wie er in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage beiliegend dargestellt ist.

Ziel des Planverfahrens ist, die geordnete städtebauliche Entwicklung für die Errichtung gewerb-
licher Anlagen auf dem Grundstück Jarltech-Platz1 planungsrechtlich zu sichern.

III. Für die Entwicklung und Bebauung des Grundstücks wird das Plankonzept des Architekturbüros 
Collas zugrunde gelegt, wie es in der Anlage 3 zur Beschlussvorlage beiliegt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB durch Offenlegung der Planun-
terlagen und die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB kann durchgeführt werden.
Der Bebauungsplanentwurf mit Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) soll mit der Abwägung 
der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung für einen zu fassenden Offenlagebeschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig keine Enthaltungen




